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Reakkreditierung

e Die Absolventen missen die an sie gerichteten Erwartungen (aus
Hochschule, Arbeitsmarkt, Gesellschaft) erflllen, der verliehene
Hochschulgrad muss ein verlasslicher Indikator fur die Erfullung
der entsprechenden Anforderungen sein.

Nachweise: Absolventenstudien, Abschlussarbeiten

e Die Prifungen missen Niveau und Standards erreichen, die die
Verleihung des Hochschulgrades rechtfertigen.

Nachweise: Priufungsstatistiken, Abschlussarbeiten, interne Evaluation


Vorführender
Präsentationsnotizen
Kenntnisse und Fähigkeiten zum Berufseinstieg müssen den Abschlussqualifikationen entsprechen. Gutachterverfahren: Abschlussarbeiten anschauen.



Hochschulgrad Master und Bachelor bedeuten unterschiedliche Qualifikationsstufen laut Qualifikationsrahmen (Teamplayer und Teamleader z.B.)



Niveau der Prüfungen entspricht dem Niveau der Module, auch Prüfungsform und Prüfungsdauer betroffen. Wenn im B und M nur Klausuren und gelegentlich Referate und Präsentationen vorkommen, besteht Verdacht eines konzeptionellen Fehlers. Ein forschungsorientiertes Studium ohne Essays und längere Hausarbeiten ist keines. Fachwissen muss auf den verschiedenen Qualifikationsstufen adäquat angewendet und Dritten vermittelt werden können.



Das Lehrangebot muss eine breite wissenschaftliche Qualifikation des Bachelors sowie eine fachwissenschaftliche Vertiefung und/oder Verbreiterung im Master abdecken.



Bachelor- und Masterstudiengänge sind betreuungsintensiver als Diplom- und Magisterstudiengänge, wenn man die Paradigmen bessere Berufsbefähigung durch Orientierung der Lehre am learning outcome und Studienzeitverkürzung ernst nimmt. Ohne softwaregestütztes Veranstaltungs- und Prüfungsmanagement sowie erheblich verbesserte Betreuung ist das nicht möglich.



Die Ziele des Studiums müssen aus den für den berufseinstig erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten abgeleitet klar definiert sein und schlüssig auf die Modulziele heruntergebrochen werden. 




Reakkreditierung

e Das Curriculum muss geeignet sein, die fur die Prifungen
erforderlichen Qualifikationen und das entsprechende Wissen zu

vermitteln.
Nachweise: Modulbeschreibungen, Studienverlaufsplan, Prifungen,
interne Evaluation

e Die hierfur notwendigen Ressourcen missen bereit stehen;
Studien-, Lehr- und Prifungsorganisation missen angemessene

Bedingungen erfillen.
Nachweise: Daten zur Ausstattung und zum Personal (Verflechtungen)

interne Evaluation

e Die Bildungsziele (Kompetenzziele) miussen so klar definiert sein,
dass sie eine Orientierung fur das Curriculum darstellen.

Nachweise: Studienzielbeschreibung, Modulbeschreibungen, interne
Evaluation


Vorführender
Präsentationsnotizen
Kenntnisse und Fähigkeiten zum Berufseinstieg müssen den Abschlussqualifikationen entsprechen. Gutachterverfahren: Abschlussarbeiten anschauen.



Hochschulgrad Master und Bachelor bedeuten unterschiedliche Qualifikationsstufen laut Qualifikationsrahmen (Teamplayer und Teamleader z.B.)



Niveau der Prüfungen entspricht dem Niveau der Module, auch Prüfungsform und Prüfungsdauer betroffen. Wenn im B und M nur Klausuren und gelegentlich Referate und Präsentationen vorkommen, besteht Verdacht eines konzeptionellen Fehlers. Ein forschungsorientiertes Studium ohne Essays und längere Hausarbeiten ist keines. Fachwissen muss auf den verschiedenen Qualifikationsstufen adäquat angewendet und Dritten vermittelt werden können.



Das Lehrangebot muss eine breite wissenschaftliche Qualifikation des Bachelors sowie eine fachwissenschaftliche Vertiefung und/oder Verbreiterung im Master abdecken.



Bachelor- und Masterstudiengänge sind betreuungsintensiver als Diplom- und Magisterstudiengänge, wenn man die Paradigmen bessere Berufsbefähigung durch Orientierung der Lehre am learning outcome und Studienzeitverkürzung ernst nimmt. Ohne softwaregestütztes Veranstaltungs- und Prüfungsmanagement sowie erheblich verbesserte Betreuung ist das nicht möglich.



Die Ziele des Studiums müssen aus den für den berufseinstig erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten abgeleitet klar definiert sein und schlüssig auf die Modulziele heruntergebrochen werden. 




KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Die Regelstudienzeiten flr ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben
oder acht Semester flr die Bachelorstudiengange und vier, drei oder
zwel Semester fur die Masterstudiengange.

Bei konsekutiven Studiengangen betragt die Gesamtregelstudienzeit
Im Vollzeitstudium funf Jahre (zehn Semester).

Klrzere und langere Regelstudienzeiten sind bei entsprechender
studienorganisatorischer Gestaltung in Ausnahmeféllen moglich.

(Intensivstudiengange, berufsbegleitende Studiengange)



Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei einem Intensivstudiengang mit 75 LP pro Jahr dauert das Bachelorstudium 5 Semester, das Masterstudium 20 Monate.

Ein längeres Studium ist bei weiterbildenden und/oder berufsbegleitenden Studiengängen (Teilzeitstudiengängen) sinnvoll.




KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Fur den Masterabschluss werden — unter Einbeziehung des
vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden
Abschluss -300 ECTS-Punkte benétigt.

Davon kann bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im
Einzelfall abgewichen werden.

Das gilt auch dann, wenn nach Abschluss eines
Masterstudiengangs 300 Leistungspunkte nicht erreicht werden.



KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fahigkeiten, die
aulerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, sind bis zur
Halfte der flr den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte

anzurechnen.

Gestrichen sind die Vorgaben zur Studierbarkeit (aber beim AR
enthalten) und zur Zwischenprifung bei 8-Sem. Bachelor



KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Konsekutive Masterstudiengange sind als vertiefende,
verbreiternde, fachlbergreifende oder fachlich andere
Studiengange auszugestalten.

Bachelor- und Masterstudiengange konnen an verschiedenen
Hochschulen, auch an unterschiedlichen Hochschularten und
auch mit Phasen der Berufstatigkeit zwischen dem ersten und
zweiten Abschluss konsekutiv studiert werden.

Weiterbildende Masterstudiengange setzen qualifizierte
berufspraktische Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr
voraus. Die Inhalte des weiterbildenden Masterstudiengangs
sollen die beruflichen Erfahrungen berlcksichtigen und an diese
anknupfen.


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Weiterbildende Masterstudiengange entsprechen in den
Anforderungen (Ziff. 1.3 und 1.4) den konsekutiven
Masterstudiengangen und ftihren zu dem gleichen
Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen

Die Gleichwertigkeit der Anforderungen ist in der Akkreditierung
festzustellen.


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Die Landeshochschulgesetze kbnnen vorsehen, dass in definierten
Ausnahmefallen fur weiterbildende und klnstlerische
Masterstudiengange an die Stelle des berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses eine Eingangsprufung treten kann.

Zur Qualitatssicherung oder aus Kapazitatsgrinden kénnen fr den
Zugang oder die Zulassung zu Masterstudiengangen weitere
Voraussetzungen bestimmt werden.

Die Zugangsvoraussetzungen sind Gegenstand der Akkreditierung.

Die Lander kénnen sich die Genehmigung der Zugangskriterien
vorbehalten. (Landeshochschulgesetz NDS!)


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

In Bachelorstudiengangen werden wissenschatftliche Grundlagen,
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen
entsprechend dem Profil der Hochschule und des Studiengangs
vermittelt. Damit wird insgesamt eine breite wissenschatftliche
Qualifizierung in Bachelorstudiengangen sichergestelit.

Masterstudiengange dienen der fachlichen und wissenschatftlichen

Spezialisierung und kénnen nach den Profiltypen
.2anwendungsorientiert* und ,forschungsorientiert differenziert

werden.



Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Strukturvorgaben 04.02.2010

Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der
Regel innerhalb eines Semesters oder eines Jahres vermittelt
werden kdnnen; in besonders begrindeten Fallen kann sich ein
Modul auch Uber mehrere Semester erstrecken.

Die Studiengange sind so zu gestalten, dass sie Zeitrdume fir
Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der Praxis ohne

Zeitverlust bieten.


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Rahmenvorgaben 04.02.2010

In Modulen werden thematisch und zeitlich abgerundete, in sich
geschlossene und mit Leistungspunkten belegte Studieneinheiten
zusammengefasst. Sie kbnnen sich aus verschiedenen Lehr- und
Lernformen zusammensetzen (z. B. Vorlesungen, Ubungen,
Praktika, e-learning, Lehrforschung etc.).



Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Rahmenvorgaben 04.02.2010

Zur Reduzierung der Prifungsbelastung werden Module in der
Regel nur mit einer Prifung abgeschlossen, deren Ergebnis in das
Abschlusszeugnis eingent.

In besonders begrindeten Fallen kdnnen auch mehrere Module
mit einer Prifung abgeschlossen werden.

Die Priufungsinhalte eines Moduls sollen sich an den fir das Modul
definierten Lernergebnissen orientieren.

Der Prufungsumfang ist daflr auf das notwendige Mal3 zu
beschranken.


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Rahmenvorgaben 04.02.2010

Die Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine
Prifung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen
Moduls voraus.

Die Voraussetzungen fir die Vergabe von Leistungspunkten sind
iIn den Studien- und Prifungsordnungen und den
Akkreditierungsunterlagen prazise und nachvollziehbar zu
definieren.

Um einer Kleinteiligkeit der Module, die ebenfalls zu einer hohen
Priafungsbelastung fuhrt, entgegen zu wirken, sollen Module
mindestens einen Umfang von finf ECTS aufweisen.


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Rahmenvorgaben 04.02.2010

Die wechselseitige Anerkennung von Modulen bei Hochschul- und
Studiengangswechsel ist mit handhabbaren Regelungen in den
Studien- und Prufungsordnungen zu verankern und in der
Akkreditierung zu bestatigen.

Sie beruht auf der Qualitat akkreditierter Studiengange und der
Leistungsfahigkeit staatlicher oder akkreditierter nicht staatlicher
Hochschulen im Hinblick auf die erworbenen Kompetenzen der
Studierenden (Lernergebnisse) entsprechend den Regelungen der
Lissabon-Konvention (Art. IlI).

Demzufolge ist die Anerkennung zu erteilen, sofern keine
wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen
Kompetenzen bestehen (Art. V).


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Rahmenvorgaben 04.02.2010

In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte
vergeben, d.h. 30 pro Semester.

Dabei wird fir einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung (work
load) des Studierenden im Prasenz- und Selbststudium von 25 —
max. 30 Stunden angenommen, sodass die Arbeitsbelastung im

Vollzeitstudium pro Semester in der Vorlesungs- und der
vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 - 900 Stunden betragt.

Dies entspricht 32 — 39 Stunden pro Woche bei 46 Wochen pro
Jahr.


Vorführender
Präsentationsnotizen





KMK Rahmenvorgaben 04.02.2010

Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen. Neben der
Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 ist
bei der Abschlussnote zusatzlich auch eine relative Note
auszuweisen. Es wird empfohlen, diese entsprechend des ECTS
Users‘ Guide in der jeweils geltenden Fassung zu bilden.


Vorführender
Präsentationsnotizen





Die Qualifikationsziele sind den Anforderungen entsprechend
definiert und nachvollziehbar dokumentiert nach

Fachlichem und Uberfachlichem Wissen, Verstehen, Kénnen,
Anwenden

Jeder Abschluss erlaubt qualifizierte Erwerbstatigkeit

Zivilgesellschaftliches Engagement und
Personlichkeitsentwicklung wurden bertcksichtigt


Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier handelt es sich um eine fachübergreifende Anforderung an die Curricula, unabhängig von den jeweils aktuellen Strukturvorgaben.

Sie ist parallel zu der Anforderung der Orientierung an learning outcomes und der Lerner-zentrierten Konzeption des Studiengangs zu betrachten.

Es spielt auch der Aspekt eines Regelkreises zwischen Berufspraxis und Studium eine Rolle, z.B. die Berücksichtigung geänderter Praxisanforderungen in der Lehre.



Warum sollen wir das zivilgesellschaftliche Engagement zu den Qualifikationszielen eines Studiums zählen?

Man kann die Frage auch umdrehen: Welches Bild hat die Hochschule und der Wissenschaftler von den Absolventen, wenn sie diese Befähigung nicht erwerben sollen?

Wird eine Universität ihrem Bildungsauftrag gerecht, wenn sie sich auf die Vermittlung fachwissenschaftlicher Inhalte konzentriert, 

ohne Einwirkungsmöglichkeiten, Risiken und Nutzen von Wissenschaft für den Fortschritt der Gesellschaft zu thematisieren?

Ich denke, es geht nicht nur darum, die gesellschaftliche Rolle der Wissenschaft zu thematisieren, sondern die Studierenden auch zu befähigen,

an aus diesem Verständnis resultierenden Willensbildungs-, Entscheidungs- und Handlungsprozessen mitzuwirken. 

Es ist zu erwarten, dass dieser Vermittlungsauftrag bereits wahrgenommen wird. Es scheint aber schwer zu sein, diesen Fakt zu dokumentieren. 



Die wesentlichen Elemente der Persönlichkeitsentwicklung, die für das Studium erforderlich sind, werden bereits mit dem Zeugnis der Reife attestiert.

Die Persönlichkeitsentwicklung junger Erwachsener äußert sich zum Beispiel in der Entwicklung der Fähigkeit, eine stabile Beziehung einzugehen.

Es gibt wohl weitere Ansatzpunkte einer Persönlichkeitsentwicklung während des Studiums, wie die Befähigung zum selbstgesteuerten Entwurf eines längeren Lernprozesses. 

Diese Anforderungen sind aber bereits im Kriterium 2.2 Qualifikationsrahmen enthalten.



Es werden einige Kriterien von außen vorgegeben, die zwar ehrenwert sind, das Akkreditierungsverfahren aber überlasten.

Hierzu zählt auch die Chancengleichkeit für bildungsferne Schichten. Die Akkreditierung kann sie nicht verbessern, denn hierzu ist eine massive

politische Unterstützung und die Etablierung von nationalen Förderprogrammen erforderlich.



Es steht aber nicht im Ermessen der Akkreditierungsagentur, ein Kriterium in der Bewertung außen vor zu lassen. Es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht.


Kriterien 2.2 Konzeptionelle Einordnung "

e Qualifikationsrahmen: Anhand des Abschlussniveaus ist
festzustellen: Wissen, Verstehen, Konnen, Anwenden
entspricht den Anforderungen

e KMK Strukturvorgaben sind eingehalten

e KMK Beschlisse werden fir die Akkreditierung nur verbindlich,
wenn der AR sie fur gultig erklart

e Akkreditierungsrat gibt manchmal Auslegungen vor, z.B.
Intensivstudiengange, Anwendung der Strukturvorgaben bei
Kombinationsstudiengangen


Vorführender
Präsentationsnotizen
Der geeignete Indikator zur Feststellung, ob die Qualifikation den Anforderungen entspricht, sind die Abschlussarbeiten.



Zur Erfüllung der KMK Strukturvorgaben gehört auch eine regelkonforme Modularisierung (Definition, Dauer, Größe, eine am Lernergebnis orientierte Prüfung).






Kriterien 2.3 Studiengangskonzept

e Hier geht es um die adaquate, schliissige und transparente
Umsetzung der Anforderungen der ersten beiden Kriterien

e Zum Beispiel: Vom Qualifikationsziel ausgehend definierte
Modulziele, Inhalte, Lehr-Lernformen und Prufungen

e Zum Beispiel: Fachwissen, fachibergreifendes Wissen,
fachliche, methodische und generische Kompetenzen sind zu
identifizieren und entsprechen den Anforderungen

Zum Beispiel: Studienverlaufsplan ist stimmig

Praxisphasen, Anerkennung, Nachteilsausgleich,
Mobilitatsfenster,

e Studienorganisation gewahrleistet Umsetzung des Konzepts


Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtige Dokumente:

Zulassungsordnung, Studienordnung, Prüfungsordnung, Praktikumsordnung, learning aggrement, Zeugnis und Diploma supplement

Dort insbesondere: Prüfungsanforderungen, Prüfungsformen, Prüfungsdauer, Prüfungswiederholungen, Prüfungstermine (z.B. Wiederholungsprüfungen vor Beginn des Vorlesungszeitraums des Folgesemesters)

Modulbeschreibung, Modulübersichtstabelle, Studienverlaufsplan (als Teile der entsprechenden Ordnung)



Unter diesem Kriterium muss auch das Modularisierungskonzept diskutiert werden, im Kriterium 2.2 zuvor ging es um die formalen Anforderungen.

Sind genügend Wahlpflicht- und Wahlbereiche vorhanden?

Gibt es den Veranstaltungsformen entsprechend eine geeignete Beratung und Betreuung, ausreichend Zeit zum Selbststudium und eine angemessene Prüfungsform?

Berücksichtigt das Modularisierungskonzept den Erwerb von methodischen und generischen Kompetenzen ausreichend?

Ist eine eventuell vorgeschriebene konsekutive Modulabfolge fachgerecht?



Entsprechen Praxisphasen nach Zeitpunkt und Dauer den Anforderungen und Erwartungen? Sind sie in das Modularisierungskonzept eingebunden?

(Die Hochschule gewährleistet die Qualitätssicherung der Praxisinhalte, der Praxisorte, der Praxisbetreuung und ihres Ergebnisses).



Besteht ein Anspruch auf Anrechnung externer Studienzeiten nach Lisabon-Konvention?

Ist klar, welche Module alternativ an einer anderen Hochschule studiert werden können?

Entsprechen die Anrechnungsregeln für außerhalb der Hochschule erworbenen Kompetenzen (bis 50%) den KMK Vorgaben?

(Nur Module, die die Hochschule anbietet, können auf den betreffenden Studiengang angerechnet werden. Die Summe der angerechneten und der studierten Inhalte oder Module darf die Anzahl der vorgesehenen ECTS-Punkte nicht unterschreiten. Bei Anrechnungen im Einzelfall sind adäquate Regelen der Äquivalentfeststellung nachgewiesen.)



Bei einer Verzahnung mit einer Ausbildung (duales Studium) müssen die Prüfungen den Hochschulstandards entsprechen und müssen die externen Prüfer die für einen Lehrauftrag im entsprechenden Studiengang vorauszusetzenden Qualifikationen haben.



Das Studiengangskonzept entspricht der Realität und wird durch die Organisation umgesetzt. Nicht trivial: jedes Semester müssen ggf. die Veranstaltungen neu zusammengestellt werden, insbesondere wenn viele Lehrbeauftragte eingebunden sind. Hier spielt die praktische Anwendung der Ordnungen die entscheidende Rolle.



Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung liegt dem AR sehr am Herzen. Er wird mehrfach überprüft:

In Hinblick auf das Studiengangskonzept – Behinderte dürfen beim Zugang und den Anerkennungsregeln nicht benachteiligt werden

In Hinblick auf die Studierbarkeit – Für Behinderte sind entsprechende Unterstützungs- und Betreuungsmaßnahmen vorgesehen

In Hinblick auf das Prüfungssystem – Behinderte benötigen ggf. andere Hilfsmittel in Prüfungen und eine längere Prüfungsdauer oder eine andere Prüfungsform

In Hinblick auf Transparenz und Dokumentation – Der Nachteilsausgleich ist veröffentlicht.

Da, wo er besonders wichtig ist, wird er nicht überprüft, nämlich im Kriterium Ausstattung, wo es um die Barrierefreiheit der Gebäude und behindertengerechte

Arbeitsplätze gehen müsste.
















Kriterien 2.4 Studierbarkeit

gewahrleistet unter Bericksichtigung der Eingangsqualifikationen

durch geeignete Studienplangestaltung
durch Angabe der studentischen Arbeitsbelastung (1 LP = 25-30 Std.)

durch adaquate und belastungsangemessene Prufungsdichte und

—organisation
durch entsprechende Betreuungsangebote

Fachliche und Uberfachliche Studienberatung


Vorführender
Präsentationsnotizen
Kriterium neu geschaffen und aufgewertet

Kritik kam von einigen Fächern wegen zu hoher Arbeitsbelastung und zu vielen Prüfungen

Die Einzelaspekte sind schon in den anderen Kriterien enthalten, hier soll noch einmal besonders auf Studierbarkeit abgehoben werden

Die Eingangsqualifikationen wurden bisher schon berücksichtigt, z.B. Mathematikpropädeutika für BWL und Ingenieure, jetzt soll noch einmal gezielt gefragt werden.



Die Angaben zur studentischen Arbeitsbelastung sind bei internen Evaluationen widersprüchlich, die Ergebnisse einer Kohorte streuen sehr stark.

Es kommt darauf an, die Daten auf einer höheren Ebene auszuwerten, z.B. alle Lehramtsstudenten einer Hochschule, alle eines Fachs im B und im M. 

Man kann daran dann ablesen, ob die für ein Semester vorgesehenen Prüfungen zu 100%, oder in einem ungewöhnlich geringen Umfang absolviert wurden, die Ursachen konkret ermitteln und nachsteuern. Andererseits sind dafür auch die softwaregestützten Prüfungsanmelde- und –verwaltungssysteme geeignet.

Auf der Ebene der Studiengangakkreditierung kommt man zu diesem Punkt nur zu brauchbaren Informationen, wenn man das Kriterium Qualitätssicherung heranzieht und nach der übergeordneten Steuerung fragt.

Wichtiger als über die Arbeitsstunden zu steuern ist ein funktionierendes Beschwerdemanagement.

Als Planungswert sind die LP brauchbar, weil sie Justierung der Veranstaltungen innerhalb der Module und im Studienverlaufsplan erleichtern.



Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluationen in Deutschland und die hochschulübergreifenden Untersuchungen wie der Studenten Survey der Universität Konstanz (z.B. Bachelor Studierende 2009) zeigen, dass entweder der Zeitbedarf in einer Kohorte extrem streut, oder die Annahmen zum erforderlichen Selbststudium falsch sind. Für zwei Lehrveranstaltungsstunden werden bei den Ingenieuren Overall nur 1 Std. für Vor- und Nachbereitung benötigt. Die interne Evaluation der Universität Potsdam zeigt, dass nur bei kleinen Modulen das angenommene Verhältnis stimmt. Bei großen Modulen wird der vorgesehene Wert für das Selbststudium regelmäßig unterschritten.

Durch die Angabe der studentischen Arbeitsbelastung kann die Studierbarkeit nur eingeschränkt gesichert werden. Der Aspekt der Studienplangestaltung (vor allem die Überschneidungsfreiheit) ist unter Zeitaspekten wichtiger.
















Kriterien 2.5 Prufungssystem

e Erreichen die Studierenden durch die Prifungen die

formulierten Qualifikationsziele?
e |Ist pro Modul nur eine Prifung vorgesehen?

e Sind die Prufungen kompetenzorientiert?
e (Gab es eine Rechtsprufung der Ordnungen?

e |Ist der Nachteilsausgleich beriicksichtigt?


Vorführender
Präsentationsnotizen
Meint das Kriterium, dass alle Prüfungen kompetenzorientiert sein müssen?



Im Prüfungssystem bildet sich der Paradigmenwechsel von Studium und Lehre ab.

Es hängt mit dem Modularisierungskonzept zusammen, welche im Zuschnitt nicht mehr der Fachsystematik folgen müssen, sondern dem gezielten, wissensbasierten Aufbau von Kompetenzen.

(Oliver Reis, Sylvia Ruschin, Journal Hochschuldidaktik, Uni DO 2007). 

Zunächst werden Inhalte als Wissensbasis angeeignet. 

Das Wissen wird in Trainingssituationen elaboriert und geprüft, damit es für eigenständige, methodengesteuerte Handlungsschritte zur Verfügung steht. Auch hier sind Trainingsphasen notwendig, damit aus dem Nachgehen der Methoden ihre zielorientierte Nutzung wird. Damit können schließlich im dritten Schritt neue Fragen und Probleme eigenständig erschlossen werden und es kommt zum reflexiven Handeln. 

1. Die Module müssen auf eine Gesamtzielsetzung hin entworfen und aufeinander bezogen werden.

2. Die Modularisierung bildet die Ebenen des Kompetenzerwerbs über die Module ab.

3. Die Modularisierung bindet das inhaltliche Curriculum funktional an den Lernprozess.

Je differenzierter das Lernziel, desto komplexer die Prüfungsform und Prüfungsaufgabe.

Die Prüfungsform muss dem Lernziel entsprechen.

Wissensbasierte Klausuren sind kein Mangel. 

Es kommt auf die konzeptionell richtige Abfolge an.




Kriterien 2.6 Ausstattung

e Personelle Ausstattung qualitativ und quantitativ

e Sachliche Ausstattung qualitativ und quantitativ

e Raumliche Ausstattung qualitativ und quantitativ

e Verflechtungen sind bertcksichtigt

e Malnahmen zur Personalentwicklung und Qualifizierung sind
vorhanden


Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Akkreditierungsverfahren sollte nicht dazu missbraucht werden, Einzelinteressen gegenüber der Hochschulleitung und dem Hochschulträger durchzusetzen.



Daher ist wichtig, diese Fragen zunächst mit der Hochschulleitung zu besprechen.


Kriterien 2.7 Transparenz und
Dokumentation

Sind alle relevanten Informationen dokumentiert und
veroffentlicht ?

e Hier spielt u.U. eine Rolle, ob Modulkatalog, ModulUbersicht

und (exemplarischer) Studienverlaufsplan Teile der Ordnungen

sind


Vorführender
Präsentationsnotizen
Meist wird hierunter verstanden, dass die Hochschule alle relevanten Informationen (auch alle Ordnungen) leicht zugänglich veröffentlicht hat.





Die Erwartung ist auch, dass die Prüfungsformen, der Umfang, die Anforderungen und die Zeitpunkte den Studierenden vorab bekannt sind.




Kriterien 2.8 Qualitatssicherung und
Weiterentwicklung

Bertcksichtigung der Ergebnisse des hochschulinternen
Qualitatsmanagements bei der Weiterentwicklung des
Studiengangs

Evaluationsergebnisse

Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung
Untersuchung des Studienerfolgs

Untersuchung des Absolventenverbleibs


Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Antragsunterlagen enthalten Tabellen mit statistischen Angaben zu den Bewerbern, den Absolventen, den Noten, den Abschlussarbeiten, dem Absolventenverbleib und der studentischen Arbeitsbelastung. 

Diese Untersuchungen müssen belastbare Ergebnisse zeigen, die internen Regelkreisen zur Qualitätsverbesserung dienen.

Es ist auch möglich, sich externer Untersuchungen z.B. eines Fachs im Standortvergleich zu bedienen. (INCHER, HIS, Konstanzer students survey) um den Aufwand zu begrenzen.




Kriterien 2.9 Studiengange mit
besonderem Profilanspruch

e Es handelt sich vor allem um Lehramtsstudiengange und
weiterbildende Masterstudiengange (auch MBA)
e kulnstlerische und theologische Studiengange

e Intensivstudiengange

e Duale Studiengange
e Maglicherweise auch internationale Studiengange



Kriterien 2.10 Geschlechtergerechtigkeit
und Chancengleichheit

e Feststellung, ob auf der Ebene des Studiengangs die
Geschlechtergerechtigkeit gewahrt wird.

e Dies kann in Form der Anwendung von Frauenférderplanen
und einer Gleichstellungssatzung geschehen

e Studierende in besonderen Lebenslagen (Kindererziehung etc.)
fordern
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